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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Transsexuellengesetz (TSG) sieht die Möglichkeit vor, dass sich dauerhaft in Deutschland 
aufhaltende Ausländer die Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht durch ein Gericht feststellen 
lassen können, wenn das Heimatrecht kein dem deutschen Transsexuellenrecht vergleichbare 
Regelung kennt. Gemäß § 45b Abs. 1 S. 3 PStG können Vornamen geändert werden.  
 
Das BMI, M2, teilte mit, dass die betroffene Person auch in diesen Fällen grundsätzlich die 
Passpflicht mit einem Dokument des Herkunftslandes zu erfüllen habe. Die Ausstellung eines 
Reiseausweises für Ausländer komme aber in Betracht, wenn der jeweilige Heimatstaat die neue 
Identität nicht anerkenne und keinen neuen Reisepass mit der neuen in Deutschland erworbenen 
Identität auszustellen bereit sei. Der Heimatstaat sollte jedoch aus dem Geltungsbereich des 
Reiseausweises ausgenommen sowie weiterhin auf den Besitz eines Nationalpasses in Bezug auf 
die bisherige Identität bestanden werden, nicht zuletzt um ihn für Zwecke der Rückführung 
vorzuhalten. 
 
Aus der BT-Drucksache Nr. 19/9077 (vgl. https://dserver.bundes-tag.de/btd/19/090/1909077.pdf) 
lassen sich aus Frage 57 die Länder entnehmen, in denen es derzeit keine rechtliche Möglichkeit 
gibt, eine neue Identität aufgrund einer Änderung des Geschlechts personenstandsrechtlich 
anzunehmen. 
 
Weiteres entnehmen Sie bitte der untenstehenden Email des BMI vom 27. Mai 2021. Auf die 
Übersendung der zugrundeliegenden Anfrage wird verzichtet. 
 
Wir bitten um Unterrichtung der unteren Ausländerbehörden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Elisabeth Lang 

 
Regierungsdirektorin 

Ministerium der Justiz und für Migration 

Baden-Württemberg            

Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart 

Telefon: 0711 231 3457 

Telefax:  0711 279 2264 

E- Mail: ���������	��
���
	���	�� 

Internet: ���	���������	�� 
 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten 
bei deren Verarbeitung durch das Ministerium finden  
sich im Internet unter: ������������	
����
�����������
������������������������
����������
��. �



�

Auf Wunsch werden diese Informationen in  
Papierform versandt. 
 
Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie im Internet unter https://im.baden-
wuerttemberg.de/datenschutz 
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